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(3) Ein schwerer Fall liegt vor, wenn
1. mehrere Menschen getötet werden 
oder
2. die fahrlässige Tötung auf einer rücksichtslosen Verletzung der Bestimmun

gen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes beruht oder der Täter seine Sorg
faltspflichten im gesellschaftlichen Zusammenleben in besonders verantwor
tungsloser Weise verletzt.

Iii schweren Fällen wird der Täter mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu 
fünf Jahren bestraft. Liegen die Voraussetzungen der Ziffern 1 und 2 zugleich 
vor, kann die Freiheitsstrafe bis auf acht Jahre erhöht werden.

1. Der Gesundheits- und Arbeits
schutz ist als humanistisches Anliegen 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
unmittelbarer Bestandteil der sozialisti
schen Organisation der Arbeit.
Unter Gesundheits- und Arbeitsschutz 
ist nicht nur die Unfallverhütung, son
dern auch die Verhütung von Berufs
krankheiten und sonstigen arbeitsbe
dingten Erkrankungen zu verstehen. 
Sein Ziel ist es, negative Wirkungen 
der Arbeitsbedingungen und der Ar
beitsumgebung auf den Menschen zu be
seitigen oder weitestgehend einzu
schränken und positive Wirkungen zu 
fördern oder zu schaffen (vgl. § 201 ff. 
AGB).

2. Der Tatbestand erfaßt als Verant
wortliche fUr die Durchsetzung und 
Durchführung des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes nur einen bestimmten 
Personenkreis. Dazu gehören:

a) Leiter der den volkseigenen Kombi
naten und Betrieben übergeordneten 
und zentralen Organe (z. B. Ministe
rien). Ihnen obliegt vor allem die 
Koordinierung der Maßnahmen zur 
Verbesserung des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes sowie die regelmä
ßige Kontrolle hinsichtlich der Ein
haltung der Bestimmungen des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes durch 
die Leiter der ihnen unterstellten Be
triebe und Organe.

b) Generaldirektor eines Kombinats, als

Einzelleiter eines Kombinats und 
Weisungsbefugter gegenüber den Di
rektoren der Betriebe eines Kombi
nats. Der Betrieb des Kombinats 
wird vom Direktor des Betriebes ge
leitet. Dieser ist auch für die Durch
setzung und Durchführung des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes in 
seinem Betrieb verantwortlich. Die 
Vorschriften über volkseigene Be
triebe gelten auch für Betriebe des 
Kombinates. Für Kombinate, die nur 
aus Betriebsteilen bestehen, wird die 
Struktur und die Arbeitsweise von 
dem jeweils zuständigen Minister ge
sondert geregelt.

c) Leiter der Betriebe
Verantwortlicher für die Durchset
zung und Durchführung des Gesund
heits- und Arbeitsschutzes hinsicht
lich des gesamten Betriebes ist im
mer der Leiter des Betriebes. Be
triebsleiter im Sinne der Rechtsnor
men des Gesundheits- und Arbeits
schutzes sind, unabhängig von ihrer 
Dienstbezeichnung, die Leiter aller 
volkseigenen Betriebe sowie soziali
stischen Genossenschaften. Als Be
triebsleiter gelten auch die Leiter der 
in § 17 AGB auf geführten Betriebe, 
Betriebsteile und Einrichtungen. Un
beschadet der Pflichten des Vorstan
des haben die Vorsitzenden der so
zialistischen Produktionsgenossen
schaften und die Leiter ihrer koope
rativen Einrichtungen auf dem 
Gebiet des Gesundheits- und Ar
beitsschutzes die für den Betriebs-
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